
Amtliche Bekanntmachung Nr. 9/2019 
 
Gemeinde Dassendorf 

 

 

2. Änderungssatzung  

zur Satzung über die Erhebung von Abgaben 
für die zentrale und dezentrale Schmutzwasserbeseitigung 

der Hamburger Stadtentwässerung – Anstalt des öffentlichen Rechts – 

für das Gebiet der Gemeinde Dassendorf 

vom 11.02.2008 

(Beitrags- und Gebührensatzung Schmutzwasserbeseitigung) 

Aufgrund der §§ 1, 2, 6, 8, 9 und 9a des Kommunalabgabengesetzes des Landes 

Schleswig-Holstein vom 10. Januar 2005 (GVOBI. S. 27), zuletzt geändert am 18. 

März 2018 (GVOBI. S. 69), und der §§ 1 und 2 des Gesetzes zur Ausführung des 

Abwasserabgabengesetzes vom 13. November 1990 (GVOBI. S. 545), zuletzt 

geändert am 2. März 2018 (GVOBI. S. 162), der öffentlich-rechtlichen Vereinbarung 

zwischen der Gemeinde Dassendorf und der Hamburger Stadtentwässerung (HSE) 

vom 28. November 2007 und der Satzung für die Übertragung der 

Abgabensatzungshoheit der Schmutzwasserbeseitigung für die Gemeinde 

Dassendorf auf die HSE vom 28. November 2007 hat die Geschäftsführung der HSE 

folgende 2. Änderungssatzung erlassen, die hiermit bekanntgemacht wird: 

 

Artikel 1 (Änderung) 

Die Beitrags- und Gebührensatzung wird wie folgt geändert: 

1. Der § 25 wird wie folgt neu gefasst: 
 

„§ 25 – Gebührenmaßstab und Gebührensatz 

(1) Die Grundgebühr für die Abfuhr von Schlamm beträgt 52,50 Euro für jede 
vorgenommene Entsorgung. 
 
Die Zusatzgebühr beträgt 30,00 Euro für jeden entsorgten Kubikmeter 
Fäkalschlamm. 
 

(2) Die Grundgebühr für die Abfuhr von Abwasser aus abflusslosen 
Sammelgruben beträgt 50,00 Euro für jede vorgenommene Entsorgung. 
 
Die Zusatzgebühr beträgt 22,68 Euro für jeden entsorgten Kubikmeter 
Abwasser. 



(3) Kann aus Gründen, die der Grundstückseigentümer zu vertreten hat, der 
Inhalt einer Kleinkläranlage oder einer abflusslosen Sammelgrube trotz 
vorheriger satzungsgemäßer Benachrichtigung nicht entsorgt werden, wird für 
jeden vergeblichen Abholversuch eine Gebühr in Höhe von 106,50 Euro 
erhoben.  

 

Artikel 2 (In-Kraft-Treten) 

 

Diese Änderungssatzung tritt am 1. Februar 2019 in Kraft. 
 

Hamburg, den 28. November 2018           gez. Nathalie Leroy, gez. Ingo Hannemann 

 

 

 

 

 

Dassendorf, den 22.01.2019    gez. Martina Falkenberg 

     (Siegel)  Die Bürgermeisterin 
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